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Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und
Sicherheitshinweise für Bauelemente

Um Ihnen als Auftraggeber/in und Nutzer/in 
lange Jahre der Zufriedenheit mit Ihren neu-
en Fenstern, Glasfassaden und Türen (im fol-
genden zusammenfassend Bauelemente ge-
nannt) zu gewährleisten, erhalten Sie 
Hinweise und Informationen zur Reinigung, 
Pflege und Wartung sowie dem fachge-
rechten Umgang.

Diese Bauelemente sind Gebrauchsgegen-
stände, für die Gewährleistung im Rahmen 
der Vereinbarung oder der gesetzlichen Re-
gelungen übernommen wird. Während der 
Gewährleistungszeit ist es erforderlich, dass 
Sie die neuen Bauelemente zum Erhalt der 
Funktionsfähigkeit regelmäßig pflegen und 
warten. Dies wird auch in der Grundlagen-
norm (DIN EN 14351-1 „Fenster und Türen – 
Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 
1: Fenster und Außentüren“) allgemein be-
schrieben.  Diese Wartung ist nicht Bestand-
teil der vertraglichen Leistung zwischen Ih-
nen als Auftraggeber/in und dem Handwerker 
als Auftragnehmer/in. Es ist also Ihre Pflicht 
die Wartung zu übernehmen. 

Für die regelmäßige Wartung bieten wir Ih-
nen gerne einen Wartungsvertrag an. 

Bitte bedenken Sie, dass Sie als Auftragge-
ber/in die Planung und Ausführung des ge-
samten Bauvorhabens mit den jeweilig be-
teiligten Gewerken abzustimmen haben.
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Vorwort

Um Ihnen als Auftraggeber/in und Nutzer/in lange 
Jahre der Zufriedenheit mit Ihren neuen Fenstern, 
Glasfassaden und Türen (im Folgenden zusammenfas-
send Bauelemente genannt) zu gewährleisten, erhal-
ten Sie Hinweise und Informationen zur Nutzung, Pfle-
ge und Wartung sowie dem fachgerechten und 
sicheren Umgang.

Die europäische Produktnorm DIN EN 14351-1 gibt 
vor, dass Pflege- und Wartungshinweise zu erstellen 
sind. Der Landesinnungsverband GFF Baden-Württ-
emberg und seine Partner sehen es als ihre Aufgabe 
an, mit dieser Hinweisbroschüre der Vorgabe nachzu-
kommen.

Bauelemente sind Gebrauchsgegenstände, für die zu-
nächst Gewährleistung im Rahmen der Vereinbarung 
oder der gesetzlichen Regelungen übernommen wird. 
Auch schon während der Gewährleistungszeit ist es 
erforderlich, dass Sie Ihre Bauelemente zum Erhalt der 
Funktionsfähigkeit regelmäßig pflegen und warten. 
Dies wird unter anderem in der Grundlagennorm DIN 
EN 14351-1 Fenster und Türen – Produktnorm be-
schrieben. 

Die Wartung ist nicht automatisch Bestandteil der ver-
traglichen Leistung zwischen Ihnen als Auftraggeber 
und dem Handwerker als Auftragnehmer und muss 
daher gesondert beauftragt werden. 

Für die regelmäßige Wartung bieten wir Ihnen auf An-
frage gerne einen Wartungsvertrag an.

Bitte bedenken Sie, dass Sie als Auftraggeber/in die 
Planung und Ausführung des gesamten Bauvorha-
bens mit den jeweilig beteiligten Gewerken abzustim-
men haben. 

1. �Reinigung, Pflege, Wartung und 
Instandhaltung

1.1 Reinigung und Pflege
Grundsätzlich gilt, dass schon während der Bauphase 
auf einen schonenden Umgang und besonderen 
Schutz der Bauelemente zu achten ist. 

Dies betrifft bei Winterbaustellen unter anderem eine 
ausreichende Abfuhr der Feuchtigkeit um einer Kon-
denswasserbildung auf den Fenstern vorzubeugen. 
Durch dauerndes Kondenswasser kann z.B. das Holz 
sehr stark aufquellen und die Fenster irreparabel zer-
stören. Bei andauernder Kondensatbildung kann es 
auch zur Beschlagskorrosion kommen.

Hierfür sind auch Sie als Auftraggeber/in im Zusam-
menwirken mit nachfolgenden Handwerkern verant-
wortlich. 

Trotz aller Sorgfalt können während und nach dem 
Einbau Verschmutzungen wie Mörtelreste, Fettfinger, 
Tapezierkleister, Farbspritzer usw. auftreten. Diese Ver-
schmutzungen sind unverzüglich, besonders Rück-
stände von Putz oder Mörtel, zu entfernen. Mörtelreste 
und Farbspritzer lassen sich nur vom Fachmann z.B. 
durch vorsichtiges, seitliches Abschieben entfernen. 
Besonders kritisch verhalten sich hierbei die Außenbe-
schichtungen bei Glasoberflächen und insbesondere 
bei Einscheibensicherheitsglas (ESG). Es ist dabei da-
rauf zu achten, dass die scharfen und harten Quarz-
sandsteinchen des Mörtels keine Kratzer auf den Ober-
flächen hinterlassen. Diese Arbeiten sollten Sie nur 
durch einen Fachbetrieb ausführen lassen. 

 Verwenden Sie für die Reinigung der Bauteile grund-
sätzlich neutrale Reiniger und halten Sie sich an deren 
Anwendungs- und Dosierungshinweise. Hinweis: Rei-
nigungsmittel, die aggressive Stoffe, Lösungsmittel, 
Ammoniak, Terpene, Alkohol, Milchsäure, Zitronen- 
und Orangenduftstoffe oder Scheuermittel enthalten, 
sollen nicht verwendet werden. Diese können die 
Oberfläche beschädigen. 

Zu reinigen sind die Außen- und Innenseiten der Bau-
elemente, bei Fenstern und Türen auch der Falzbe-
reich. Schutzfolien der Fensterprofile und Scheiben-
aufkleber sind gemäß den Vorgaben der Hersteller zu 
entfernen. 

Sofern die Schutzfolie der Oberflächen auf Ihren 
Wunsch hin nicht entfernt wurde, sollte die Schutzfolie 
auf Kunststoff in der Regel innerhalb von 6 – 8 Wochen, 
auf Metalloberflächen z.B. Aluminium innerhalb von 
12 Wochen, auf Glas spätestens 4 Wochen nach dem 
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Einbau abgezogen werden. Längere Zeiträume sind 
mit dem Hersteller im Einzelfall abzustimmen.

Wenn Folien auf der Außen- und/oder Innenseite zum 
Schutz von Bauelementen eingesetzt werden, ist eine 
Be- und Entlüftung zwischen Folie und Bauelement zu 
ermöglichen.

Die ordnungsgemäße Reinigung ist mitentscheidend 
für die dauerhafte Haltbarkeit und das Aussehen Ihrer 
Elemente. 

Für die optimale Pflege sollten Sie ein komplettes, spe-
ziell auf Ihre Bauelemente abgestimmtes Reinigungs- 
und Pflegeset mit Intensivreiniger, Konservierer, Be-
schlagspray und Dichtungspflegemittel verwenden. 
Wir nennen Ihnen gerne eine Bezugsquelle. 

Entwässerungsöffnungen in Rahmenteilen oder Wet-
terschutzschienen stellen sicher, dass Niederschlags-
wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Prüfen 
Sie daher regelmäßig, dass diese Öffnungen durch-
gängig und funktionsfähig bleiben.

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sollten, 
je nach Belastungssituation und falls nicht anders an-
gegeben, mindestens zweimal jährlich durchgeführt 
werden.

1.1.1 Holz-Oberflächen
 Der Anstrich unterliegt je nach Gebäudelage und bau-
lichem Schutz der Bauelemente unterschiedlichen 
Witterungs- und Umwelteinflüssen. Deshalb sind re-
gelmäßige Überprüfungen, insbesondere der äußeren 
Oberflächen, unerlässlich.

Der Einsatz von Spezialreinigern und Pflegemitteln 
lässt die Holzoberfläche lange frisch aussehen, schützt 
sie zusätzlich vor Witterungseinflüssen und verlängert 
Renovierungsintervalle und Lebensdauer der Bauele-
mente. 

Ein Renovierungsanstrich kann bei lasierenden Be-
schichtungen nach ca. 2-3 Jahren, bei deckenden Be-
schichtungen nach ca. 4-5 Jahren notwendig werden. 
Meist ist dies nur in den stärker bewitterten äußeren 
unteren Teilbereichen der Bauelemente erforderlich.

Dabei ist die vorhandene Altbeschichtung zu reinigen 
und mit Schleifpapier oder Schleifvlies bis auf einen 
tragfähigen Untergrund abzuschleifen. Klebebänder 
sollten Sie spätestens innerhalb von 2 Wochen wieder 
entfernen. Mögliche Kleberreste sind am besten mit 
neutralen Reinigungsmitteln zu entfernen.

Durch mehrmaliges Überstreichen kann eine längere 
Haltbarkeit des Anstrichs erreicht werden. 

Die Glasabdichtung (Silikonfase oder Dichtungsgum-
mi), die Beschläge, Dichtungsprofile und Wetter-
schutzschienen bzw. alle beschichteten oder elo-
xierten Aluminiumteile dürfen dabei nicht überstrichen 
werden.

Besonders kritisch sind Hagelschäden, die verstärkt im 
horizontalen Rahmenbereich auftreten können. Nach 
derartigen Wetterereignissen müssen Sie die Holzrah-
men auf Oberflächenschäden, Farbabplatzungen, Far-
brisse etc. überprüfen. Diese müssen bei Bedarf dann 
nachbehandelt werden.

1.1.2 Kunststoff-Oberflächen
 Zur Reinigung von Kunststoff-Oberflächen benötigen 
Sie üblicherweise lediglich eine terpentin- und ammo-
niakfreie Spülmittel-Lösung. Allgemeine Verschmut-
zungen durch Staub und Regen lassen sich damit 
schnell und einfach beseitigen. 

Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermit-
tel oder Chemikalien (wie Nitro-Verdünnung, Benzin 
o.ä.), da diese die Oberfläche beschädigen.

Die Reinigungsintervalle sind dem Grad der Ver-
schmutzung anzupassen. Sollten sich einmal Ver-
schmutzungen auf Ihrem Bauelement befinden, die 
Sie nicht wie beschrieben entfernen können, wenden 
Sie sich an uns als Ihren Lieferanten. 

Grundsätzlich gilt, dass alle lösemittelhaltigen Reini-
gungs- und Poliermittel, speziell auch Nagellack-Ent-
ferner oder sogenannte „Plastikreiniger“ oder parfü-
mierten Reiniger ungeeignet sind und nicht verwendet 
werden dürfen. 

Sofern die Schutzfolie der Fensteroberflächen auf Ih-
ren Wunsch hin nicht entfernt wurde, sollte die Schutz-
folie in der Regel innerhalb von 6 – 8 Wochen nach 
dem Einbau abgezogen werden. Längere Zeiträume 
sind mit dem Hersteller im Einzelfall abzustimmen.

1.1.3 Aluminium-Oberflächen
 Eloxierte Oberflächen sollen mindestens einmal jähr-
lich mit einem Tuch oder Schwamm sowie warmem 
Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel, z.B. 
Spülmittel, zugegeben wurde, gereinigt werden. 

Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir 
den Einsatz von speziellen Eloxalreinigern. Um dabei 
eine gleichmäßige schlierenfreie Oberfläche zu erhal-
ten, ist das Aluminium anschließend mit einem tro-
ckenen Tuch nachzupolieren.

Pulverbeschichtete Oberflächen werden bei normaler 
Verschmutzung in der gleichen Art wie die eloxierten 



Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und Sicherheitshinweise für Bauelemente – 2026-015

Fachverband GFF
01/2026

Oberflächen gereinigt. Nach der Reinigung sollte hier 
mit klarem Wasser gut nachgespült werden. 

Für stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reini-
gungsmittel zu verwenden. Anschließend mit einem 
Leder oder trockenen Tuch abtrocknen.

Stark verschmutzte Rahmen sollten nur mit Spezialrei-
nigungsmitteln gereinigt werden. 

1.1.4 Glas-Oberflächen
Bei alarmgebenden Gläsern erfolgt die Entfernung 
von Etiketten erst nach Anschluss der Alarmanlage. 

Falls sich auf den Glasoberflächen Klebstoffrückstände 
oder Verschmutzungen aus der Bauphase (Alkalische 
Baustoffe wie Zement, Kalkmörtel o.ä.) befinden, ver-
suchen Sie bitte nicht, diese selbst zu beseitigen, son-
dern wenden Sie sich an einen geeigneten Fachbe-
trieb.

Auf Glas niemals Reinigungsmittel mit Scheuer- oder 
Schürfbestandteilen verwenden. Reinigungsgegen-
stand und -flüssigkeit häufig wechseln, um zu vermei-
den, dass abgewaschener Schmutz, Staub und Sand 
wieder auf die Glasfläche gelangen und diese verkrat-
zen können.

Bei auf der Witterungsseite beschichteten Gläsern z.B. 
mit selbstreinigenden Eigenschaften, Sonnenschutz-
gläsern und bei Einscheibensicherheitsgläsern (ESG 
bzw. ESG-H) ist bei der Reinigung besondere Vorsicht 
geboten und unbedingt die Anweisung des Herstel-
lers zu beachten.

Sauger-, Etiketten- und Distanzplättchenabdrücke, 
welche bei Benetzung der Glasoberfläche sichtbar 
und nach Abtrocknung nicht mehr sichtbar sind, stel-
len keinen Grund zur Beanstandung dar. Bei der üb-
lichen Nutzung im trockenen Zustand werden diese 
Rückstände nicht erkannt.

1.2 �Inspektion, Wartung und 
Instandhaltung

Bauelemente sind regelmäßig auf Beschädigungen, 
Unregelmäßigkeiten und Verformungen zu überprü-
fen. Die Inspektionsintervalle richten sich nach der 
Häufigkeit der Nutzung und deren Intensität. Unab-
hängig hiervon empfehlen wir eine Überprüfung 
zweimal jährlich.

1.2.1 Dichtungsprofile 

Ihre Bauelemente sind mit Dichtungsprofilen ausge-
stattet. Sie sollten auf einwandfreien Sitz und Dicht-

funktion geprüft werden und sind gegebenenfalls zu 
erneuern. 

Diese Dichtungen dürfen nicht überstrichen werden. 
Falls die inneren Falze nachgestrichen werden sollen, 
sind dazu die Dichtungsprofile auszubauen. 

Ein Austausch der Dichtprofile wird nach mehreren 
Jahren, abhängig von der Beanspruchung, zum Erhalt 
der Dichtfunktion erforderlich.

1.2.2 Dichtstoffe
Elastische Dichtstoffe dürfen nicht überstrichen wer-
den. Beim Beschichten benachbarter Rahmenteile 
und/oder Glashalteleisten muss das Übergreifen der 
Beschichtung (z.B. Farbe oder Lasur) auf maximal 1 
mm begrenzt werden.

Dichtstoffe altern in Abhängigkeit von Umwelteinflüs-
sen und Beanspruchung. Sie sind deshalb durch Sicht-
kontrolle regelmäßig zu überprüfen und gegebenen-
falls zu erneuern.

1.2.3 Beschläge
Zur dauerhaften Gewährleistung einer einwandfreien 
Funktion (Öffnen und Schließen) sind Ihre Fenster mit 
Beschlägen ausgestattet. Da Beschläge eine besonde-
re Sicherheitsrelevanz haben, ist eine erhöhte Sorgfalt 
bei der Instandhaltung erforderlich. 

Bitte ölen
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Durch den Einsatz von Dreifachisolierglas und Funkti-
onsgläsern (z. B: Einbruch- und Schallschutzglas) und 
durch größere Formate der Fensterelemente ist das 
Eigengewicht der Bauelemente in den vergangen Jah-
ren tendenziell immer höher geworden. Daher ist in 
der Regel mit zusätzlichem Wartungsaufwand für die-
se Nachstellarbeiten an den Beschlägen zu rechnen.

Um die Leichtgängigkeit der Bauelemente dauerhaft 
zu erhalten, sind die zugänglichen beweglichen Be-
schlagteile (siehe beispielhafte Skizze) einmal jährlich 
zu ölen oder mit säurefreien Schmierstoffen zu fetten. 

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sollten von einer 
Fachkraft regelmäßig nach Herstellervorgaben auf 
festen Sitz und auf Verschleiß geprüft und bei Bedarf 
ausgetauscht werden. 

Überbeanspruchung und sehr häufige Bedienung von 
Fenster-, Fenstertür- und Haustürbeschlägen können 
zu frühzeitiger Erneuerung von sicherheitsrelevanten 
Beschlagteilen führen. Das Ein- und Nachstellen ergibt 
sich zwangsläufig aus dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch und stellt deshalb keinen Mangel dar. 

Falls sich ein Bauelement einmal schwer öffnen lässt, 
fragen Sie Ihren Fachbetrieb. Ein eventuell erforder-
liches Nachregulieren der Beschläge, z.B. bei Streifen 
des Flügels, spätestens aber Einstellarbeiten an Be-
schlägen oder das Austauschen von Teilen und das 
Aus- und Einhängen von Flügeln sollte ausschließlich 
vom Fachbetrieb vorgenommen werden.

Beim Reinigen der Rahmen können Reinigungs- oder 
Pflegemittel z.B. auch den Korrosionsschutz der Be-
schläge beeinträchtigen. 

2. Besondere Hinweise

2.1 �Einsatz von Hilfsgeräten, 
wie z.B. Kran oder Glassauger:

Durch den Einsatz von Dreifachisolierglas und Funkti-
onsgläsern (z. B: Einbruch- und Schallschutzglas, ab-
sturzsichernde Verglasungen) und durch größere For-
mate der Fensterelemente ist das Eigengewicht der 
Bauelemente in den vergangenen Jahren tendenziell 
immer höher geworden. Der Transport zur und auf der 
Baustelle ist im Einzelfall nicht mehr allein durch den 
Einsatz von Mitarbeitern realisierbar. Deshalb ist der 
zusätzliche Einsatz von Hebezeugen und Handha-
bungsgeräten notwendig. 

Der Einsatz geeigneter weiterer Hilfsmittel hängt von 
verschiedenen Parametern (z. B. Größe und Gewicht 

der Elemente, Einbauhöhe, Einbausituation, Befahr-
barkeit der Bodenflächen zum Zeitpunkt der Montage, 
Beschaffenheit des Untergrunds, statische Begren-
zungen etc.) ab. Der Einsatz solcher Geräte ist nur kurz-
fristig vor der Montage planbar und die Kosten sind 
vom Auftraggeber/in zu tragen. 

2.2 Fehlgebrauch
Ein Fehlgebrauch durch den Nutzer schränkt die Funk-
tionsfähigkeit Ihrer Fenster ein und kann sogar zu ei-
ner Beschädigung führen. Ein Fehlgebrauch liegt ins-
besondere vor, 

• wenn Gegenstände in den Öffnungsbereich des ge-
öffneten Bauelements eingeklemmt werden.

• wenn Fenster oder Außentüren unkontrolliert (z.B. 
durch Wind) gegen die Fensterlaibung gedrückt bzw. 
auf- und zugeschlagen werden. Dadurch können die 
Beschlagteile, die Rahmen oder sonstige Bestandteile 
der Fenster beschädigt oder zerstört werden. Durch 
spezielle Zusatzteile (z.B. Drehbremse, Öffnungsbe-
grenzer) kann ein definierter Öffnungsbereich einge-
halten werden.

• wenn Zusatzlasten auf geöffnete Fenster oder Au-
ßentüren einwirken (z.B. durch Anhängen, Abstützen).

• wenn beim Schließen von Fenstern oder Außentüren 
in den Falz zwischen Blendrahmen und Flügel gegrif-
fen wird (Verletzungsgefahr).

• wenn die Betätigungsgriffe nicht in Bedienrichtung 
oder über die Begrenzung hinaus betätigt werden.

• wenn die Fenster oder Fenstertüren nicht vollständig 
geschlossen und/oder verriegelt werden. Dadurch 
kann u.U. die vereinbarte Einbruchhemmung, Luft-
durchlässigkeit und/ oder Schlagregendichtheit nicht 
gewährleistet werden. Zudem besteht dabei die Ge-
fahr des Verziehens des Fenster- und Türflügels. Ein 
Verziehen ist in engen Grenzen zulässig, sofern die 
Funktion nicht beeinträchtigt ist.

• wenn Außentüren, z.B. Haustüren, nicht vollständig 
geschlossen werden. Außentüren, z.B. Haustüren, sind 
mit einer Verriegelung, oft auch mit einer Mehrfach-
Verriegelung, ausgestattet. Die Betätigung / Benut-
zung dieser Vorrichtungen ist Voraussetzung für das 
Erreichen der vereinbarten Einbruchhemmung, Luft-
durchlässigkeit, Schlagregendichtheit etc. 

• wenn während der Bauphase z.B. durch nachfol-
gende Ausbaugewerke zu hohe Feuchtigkeitseinwir-
kungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Regen auf nicht 
abgedichtete Bauteilübergänge) und Verschmutzung 
auf die Fenster einwirkt.
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Bitte beachten Sie, dass nur ordnungsgemäß geschlos-
sene und vollständig verriegelte Fenster und Türen 
ihre definierte Leistungsfähigkeit (z.B. Wärmedäm-
mung, Schalldämmung, Schlagregendicht- und 
Luftdurchlässigkeit, Einbruchhemmung usw.) voll er-
bringen können.

Durch Fehlgebrauch zwangsläufig entstehende feh-
lerhafte Zustände stellen keinen Mangel dar.

2.3 Glasbruch
Glasbruch ist ein zufälliges, durch äußere Einflüsse ent-
standenes Ereignis, welches – sofern es im Risikobe-
reich des Nutzers entsteht – nicht unter die Gewährlei-
stung fällt und gegen entsprechende Prämien in der 
sog. Glasversicherung versichert werden kann. 

Um die Glasbruchgefahr zu verringern, sollten Sie ins-
besondere Folgendes vermeiden:

• Einen zu geringen Abstand eines Heizkörpers vor der 
Glasfläche (d.h. Minimum 30 cm, bei Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG) (Minimum 15 cm)

• Bemalen, Beschichten, Bekleben 

• Teilbeschattung der Glasfläche (z.B. durch nicht voll-
ständiges Schließen der Rollläden)

• Zu dichtes Heranrücken von Einrichtungs- und Ge-
brauchsgegenständen

• Abstellen/ Ablegen von Gegenständen in unmittel-
barer Scheibennähe

• Anbringen von innenliegenden Beschattungen wie 
Rollos oder Jalousien in sehr geringem Abstand (klei-
ner 2 cm) und ohne Hinterlüftung,

• Vollständiges Voreinander-Schieben von Flügeln z.B. 
bei Schiebeelementen 

• Erschütterungen

• Verwinden des Flügels

2.4 ESG Spontanbruch
Bei der Verwendung von ESG kann es zu Spontan-
bruch durch Nickelsulfideinschlüsse kommen. Bei der 
Verwendung von ESG – H, d. h. Einscheibensicher-
heitsglas mit einem absolvierten Heat – Soak – Test 
(Heißlagerungstest) kann die Wahrscheinlichkeit eines 
Ausfalls durch Spontanbruch deutlich gemindert – 
aber nicht ganz ausgeschlossen werden (DIN EN 14179 
– 1 Abs. 3.2). Sollten Glasbrüche durch Nickel – Sul-
fideinschlüsse auftreten, stellen diese keinen Mangel 
dar. Diese Erscheinungen treten materialbedingt auf 
und sind durch den Auftragnehmer nicht beeinfluss-

bar. Daher können wir dafür auch keine Gewährlei-
stung übernehmen. 

2.5 Lüften
Neue Bauelemente zeichnen sich durch eine beson-
ders hohe Dichtigkeit aus. Dadurch gewährleisten sie 
eine optimale Wärmedämmung und eine energiespa-
rende Beheizung Ihrer Wohnräume.

In geschlossenem Zustand verhindern neue Bauele-
mente weitgehend unkontrollierten Luftaustausch 
und Zugerscheinungen zwischen innen und außen. 
Um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu ver-
meiden, bedarf es deshalb einer kontrollierten Lüf-
tung.

Grundsätzlich reduziert Lüften die Gefahr von Feuch-
teschäden in Gebäuden und beugt damit gesundheit-
lichen und bauphysikalischen Problemen vor. Beson-
ders in neuen, sanierten und teilsanierten 
Wohngebäuden ist eine ausreichende Lüftung auf-
grund der verbesserten Gebäudedichtigkeit nicht 
mehr in jedem Fall sichergestellt. 

Auf einen ausreichenden Luftwechsel ist auch aus 
Gründen der Zuführung von Verbrennungsluft nach 
bauaufsichtlichen Vorschriften zu achten. 

Ihre neuen Bauelemente verändern das Raumklima. Es 
ist deshalb gemäß DIN 1946-6 „Raumlufttechnik – Teil 
6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderun-
gen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und 
Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) 
und Instandhaltung“ ein Lüftungskonzept erforder-
lich. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben Ihres Lüf-
tungskonzepts.

Sofern der notwendige Luftwechsel nach DIN 1946-6 
nicht durch eine Lüftungsanlage sichergestellt werden 
muss, kann dies durch manuelles Lüften erfolgen, wo-
bei niemals die Präzision der nutzerunabhängigen Lüf-
tungsanlage erreicht wird.

Durch Lüftungseinrichtungen (Lüftungsanlagen, Kli-
maanlagen, WC- und Badentlüftungen, Dunstabzugs-
hauben, usw.) kann es zu Zugerscheinungen an den 
Bauelementen (Fenster, Türen, Schiebetüren, usw.) 
kommen, welche nicht unter die Gewährleistung der 
Bauelemente fällt.

 

Hinweise zum manuellen Lüften:

1. Morgens alle Räume ca. 5 bis 7 Minuten (vor allem 
das Schlafzimmer, das Bad und die Küche) lüften (Stoß-
lüftung). Im Laufe des Tages je nach Feuchtigkeitsan-
fall mehrmals lüften.
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2. Die Fenster sollten nicht nur gekippt, sondern ganz 
geöffnet werden, damit durch die Stoßlüftung ein in-
tensiver Luftaustausch in kürzester Zeit garantiert 
wird. Bei überwiegender Lüftung durch einen gekipp-
ten Fensterflügel kann es im Rollladenkasten und/ 
oder den Wänden/ Decken zu Tauwasserbildung kom-
men.

3. Während der Lüftung die Heizung abdrehen.

4. Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 18 und 
22°C liegen. Bitte beachten Sie dabei den Zusammen-
hang zwischen Raumtemperatur und relativer Luft-
feuchte. Als Orientierung dient nachfolgende Tabelle:

5. Stoßlüftung bewirkt schnellen und wirkungsvollen 
Luftaustausch.

6. Ausreichende Lüftung zeigt sich aus der Erfahrung 
dadurch, dass bei geöffnetem Fenster eine konden-
sierte Glasfläche abgetrocknet ist. 

2.6 Optische Veränderungen

2.6.1 Alterungsprozesse
Bauteile unterliegen einer natürlichen Veränderung/
Alterung und zeigen mit der Zeit Gebrauchsspuren, 
die als solche keinen Mangel darstellen. Die regelmä-
ßige visuelle Überprüfung der Bauteile, z.B. im Rah-
men einer Wartung, zeigt eventuell darüberhinausge-
hende, beginnende Schäden bereits im 
Anfangsstadium. Je früher notwendige Maßnahmen 
ergriffen werden, umso geringer ist der Erhaltungs- 
bzw. Instandsetzungsaufwand.

2.6.2 Hinweis für Nachlieferungen
Geringe Farbunterschiede zwischen Bestand und 
nachgelieferten Bauteilen sind möglich und abhängig 
von den Eigenschaften der Komponenten. Farbunter-
schiede bei Nachlieferungen oder Reparaturen sind 
nicht völlig auszuschließen. Oberflächen können sich 
z.B. durch Umwelteinflüsse (UV-Strahlen und/oder Re-
gen etc.) verändern. Bauelemente sind allgemein kli-
matisch hoch beanspruchte Außenbauteile und wer-
den daher nicht die visuelle Qualität behalten, die sie 
im Zeitpunkt der Abnahme hatten.

2.7 Tauwasser 
Tauwasser (Niederschlag des raumseitigen oder au-
ßenseitigen Wasserdampfes) tritt dann auf, wenn 
warme feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft (Kon-
densation). Die feuchte Luft kühlt sich dabei ab. 

Der überschüssige Anteil der Luftfeuchtigkeit bildet 
einen Beschlag an der kalten Oberfläche. Dieser Be-
schlag kann an der Innenseite und an der Außenseite 
der Glasscheiben oder der Flügel- und Rahmenober-
flächen auftreten. 

Dabei tritt raumseitig die Tauwasserbildung im Glas-
randbereich zuerst auf; auf der Außenseite zuerst in 
der Glasfläche. Diese Erscheinung ist physikalisch be-
dingt und stellt keinen Mangel dar. 

Viele Maßnahmen, z.B. Austausch der Heizungsanlage, 
Wärmedämmung an den Außenwänden, Änderungen 
der Nutzungsbedingungen innerhalb des Gebäudes 
können Auswirkungen auf eine Tauwasserbildung am 
oder im Bauelement haben. 

Tauwasser ist zeitnah zu entfernen. Der betroffene Be-
reich ist zu reinigen. Ansonsten besteht die Gefahr von 
Schädigungen und/ oder Schimmelpilzbildung.

2.7.1 �Tauwasserniederschlag 
auf der Raumseite

Räume wie Badezimmer, Schwimmbäder oder andere 
Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit – teilweise auch 
Küchen und Schlafzimmer – sind besonders von Tau-
wasserniederschlag betroffen. 

Neuwertige hochwärmedämmende Isoliergläser tra-
gen von sich aus bereits zu vermindertem Innenbe-
schlag auf deren Oberflächen bei. 

Tritt dennoch an den Bauteiloberflächen Tauwasser 
auf, ist dies i.d.R. ein Zeichen erhöhter Raumfeuchtig-
keit, die durch geeignete Lüftungsmaßnahmen (siehe 
Kapitel 2.5) beseitigt werden muss.

Tiefe Fensterbänke, dichte Vorhänge, Blumen vor dem 
Fenster können die Tauwasserbildung verstärken, da 
sie die Konvektion (Luftaustausch) einschränken.

2.7.2 �Tauwasserniederschlag auf der 
Außenseite

 Die witterungsseitige Glasoberfläche ist aufgrund der 
sehr guten Wärmedämmung relativ kalt. Deshalb bil-
det sich bei entsprechender Luftfeuchtigkeit im Freien 
Tauwasser auf der äußeren Glasoberfläche, was auch 
zu vermehrten Schmutzablagerungen auf dieser Gla-

Raumtemperatur (C°)

Relative
Luftfeuchtigkeit (%)

22 21 20 19 18

45 47,5 50 52,5 55
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soberfläche führen kann. Dachflächenfenster sind 
stärker betroffen als senkrechte Verglasungen. Diese 
Erscheinungen sind physikalisch bedingt und stellen 
keinen Mangel dar.

2.7.3 Tauwasserniederschlag im Falz
Durch geringe, aber zulässige Luftdurchlässigkeiten 
zwischen Flügel und Rahmen kann feuchtebeladene 
Raumluft in den Falzbereich eindringen und bei den 
dort vorliegenden Temperaturen kondensieren. 

Kurzzeitig auftretende Tauwasserbildung (auf z.B. Wet-
terschutzschiene, Beschlagteile, Mitteldichtung) ist 
unschädlich und zulässig. 

Eine andauernde Tauwasserbildung führt zu einer er-
höhten Feuchtebelastung. Das führt im Extremfall 
zum Wachstum von Schimmelpilzen und zur Schädi-
gung der Bauelemente. 

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann auch 
eine Eisbildung im Falzbereich auftreten. Bei Bauele-
menten mit Metallschwellen ist raumseitig eine Tau-
wasserbildung nicht auszuschließen.

Sofern das Problem trotz eines Lüftungskonzepts und 
des Entfernens des Schimmels über einen längeren 
Zeitraum nicht gelöst werden kann, ist eine genauere 
Untersuchung der Ursachen erforderlich.

2.8 �Dichtheit bei extremer Witterung/ 
Belastung

 Extreme Ereignisse, insbesondere Stürme mit sehr ho-
hen Windgeschwindigkeiten, Starkregenereignissen 
oder das Spritzen gegen das Bauelement mit dem 
Wasserschlauch oder gar Hochdruckreiniger, stellen 
außerplanmäßige Belastungen dar, denen Bauele-
mente nicht standhalten können oder müssen (Baue-
lemente haben eine definierte, keine absolute Dicht-
heit). Ein erhöhter Luftdurchgang oder Wassereintritt 
sind in einem solchen Fall nicht zu vermeiden.

2.9 Griffhöhe
Die Bohrungen für die Fenstergriffe sind in der Regel 
vom Beschlaghersteller vorgegeben. Abweichende 
Griffhöhen müssen bei Auftragserteilung ausdrücklich 
vereinbart werden. 

2.10 Putzbeschädigungen
Bei der Demontage von vorhandenen Bauteilen kann 
es trotz größter Sorgfalt auch zu Beschädigungen an 
Putz, Fliesen oder Innensimsen kommen. Auf diese Be-
schädigung wird keine Haftung übernommen. Ebenso 

benötigen wir Hinweise für eventuelle elektrische Lei-
tungen im Fenster- oder Türbereich.

2.11 �Abdichtungen von bodentiefen 
Elementen

Als Leistung des Auftragnehmers ist die Schlagregen-
dichtigkeit des Bauanschlusses sicher zu stellen. Wei-
tere Abdichtungsarbeiten (z.B. gegen drückendes 
Wasser) sind nicht geschuldete Leistungen des Auf-
tragnehmers, da diese einem andern Gewerk (Dach-
decker, Blechner etc.) zugeordnet werden.  Dabei sind 
insbesondere die baulichen Zusammenhänge zwi-
schen wasserführenden Ebenen, Entwässerungen 
(incl. Notentwässerungen) und der anfallenden Was-
sermenge zu berücksichtigen. Diese Anschlüsse sind 
besonders zu planen.

3. �Nutzungs- und Sicherheitshin-
weise für den Umgang mit Bau-
elementen

3.1 Barrierefreiheit
Barrierefreie Übergänge von Außenbauteilen (z.B. 
Haustüren, Fenstertüren, Hebe-Schiebetüren) erfor-
dern planerische Sonderlösungen. Dabei ist ein Kom-
promiss zwischen Schwellenhöhe, Schlagregendicht-
heit und Gebrauchstauglichkeit zu definieren. 
Zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. entwässerte Rinnen 
(ggf. beheizt), ausreichend dimensionierte Vordächer 
(mind. 60° - Abdeckung) oder sonstige bewitterungs-
geschützte Einbauten (z.B. Nischen, Rücksprünge) sind 
Planungsaufgaben.

Der Einsatz von feuchteunempfindlichen Bodenbelä-
gen im Innenbereich ist zur Vermeidung von Schäden 
durch eindringendes Wasser und/oder Tauwasser 
sinnvoll und ratsam. Heute bekannte Systeme für bar-
rierefreie Schwellenausbildungen können auch Wär-
mebrücken darstellen. Hier besteht möglicherweise 
ein erhöhtes Risiko von Tauwasser- und Eisbildung. 

Barrierefreie Schwellen sind wartungsintensive Bau-
teile, insbesondere bezüglich der Reinigung und Funk-
tionskontrolle. 

Für die Planung und Montage von Außenbauteilen ist 
ein bauseits verbindlicher Meterriss zwingend erfor-
derlich. 
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3.2 Optische Merkmale
Bauelemente sind technisch und klimatisch hoch be-
anspruchte Außenbauteile und können daher nicht in 
allen Bereichen die visuelle Qualität von Möbelstücken 
erreichen. Optische Merkmale sind z.B. Gleichmäßig-
keit der Oberfläche bei Bauelementen, Kratzer im Glas, 
die visuell, d.h. mit dem Auge, beurteilt werden. Die 
primäre Funktion ist die Durchsicht und nicht die An-
sicht der Außenbauteile.

Zur Beurteilung von „optischen“ Merkmalen gibt es 
Richtlinien, die Anforderungen an das Aussehen näher 
definieren. Diese sind in verschiedenen Richtlinien 
und Merkblättern enthalten über die wir Sie gerne in-
formieren.

Alle genannten Richtlinien sind Teil der „Technischen 
Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 9: „Visuelle Prüf- 
und Bewertungsgrundsätze für Verglasungen am Bau“ 
(anerkannte Regel der Technik).

Sicht- und fühlbare Sägeschnitte sind bis zu einem 
Maß von 0,2 mm z.B. an Gehrungen zulässig.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten Glashalteleisten zu 
befestigen. Die Art der Befestigung bestimmt die 
Funktion und damit das Erscheinungsbild (geschraubt, 
genagelt oder verdeckt befestigt).

Sauger-, Etiketten- und Distanzplättchenabdrücke, 
welche bei Benetzung (feuchte Scheibe) sichtbar und 
nach Abtrocknung nicht mehr erkennbar sind, stellen 
keinen Mangel dar. Bei der üblichen Nutzung im tro-
ckenen Zustand werden diese Rückstände nicht er-
kannt.

Unterschiedliche Farbwiedergabe:

Alle bei der Herstellung von Glas verwendeten Materi-
alien besitzen eine rohstoffbedingte Eigenfarbe.  Beim 
Einsatz unterschiedlicher Glasdicken kann es zu unter-
schiedlichen Farbtönungen in der Aufsicht und in der 
Durchsicht der Scheiben kommen. Die Wärme- und 
Sonnenschutzbeschichtungen haben ebenfalls eine 
hersteller- und herstellungsprozessbedingte Eigenfar-
be und Reflexion.  Dadurch kann es zu Farbunterschie-
den kommen. Gerne teilen wir Ihnen auf Anforderung 
die technischen Werte (z.B. g-Wert, Lichtdurchlässig-
keit, Farbwiedergabeindex, Lichttransmissionswerte, 
etc.) des eingesetzten Glases mit. 

Im Reparaturfall kann es durch unterschiedliche Be-
schichtungen und Glasgemenge zu Veränderungen 
der Farbwiedergabe kommen. 

3.3 Allgemeine Gefahrenhinweise

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Gefahr VermeidungUrsache

Abstürzen - �Grundsätzlich besteht bei jeder Form 
eines geöffneten Fensterflügels die 
Gefahr des Absturzes.

- �Achten Sie immer auf ausreichende 
Sicherung.

- �Kinder und Personen, die die 
Gefahren nicht einschätzen können,  
sind von der Gefahrenquelle 
fernzuhalten bzw. zu beaufsichtigen.

Einklemmen - �unsachgemäßes Bedienen

- �unkontrolliertes Zu- und Aufschlagen 
der Fenster- und Türenflügel durch 
Wind

- �Entriegeln von Haltesystemen 
(Putz- und Fangscheren)

- �Achten Sie beim Bedienen der 
Fensterelemente auf die Klemmge-
fahr zwischen Fenster-/Türflügel und 
Rahmen bzw. Beschlägen.

- �Kinder und Personen, die die 
Gefahren nicht einschätzen können, 
von der Gefahrenquelle fernhalten 
bzw. beaufsichtigen.

Verletzungsgefahren 
und/oder Sachscha-
den

- �Andrücken des Flügels gegen die 
Laibung

- �Zusatzbelastung am Flügel (Kleider 
und andere Gegenstände zum Lüften 
aufhängen)

- �Windeinwirkung

- �Einbringen von Hindernissen

- �Andrücken des Flügels gegen die 
Mauerlaibung unterlassen. Öffnungs-
begrenzer vorsehen.

- �Keine zusätzlichen Belastungen an 
Fensterflügel anbringen.

- �Bei Wind und Durchzug Fenster- und 
Türenflügel verschließen und 
verriegeln.
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Die vorliegenden „Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und 
Sicherheitshinweise für Bauelemente“ sind nach be-
stem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen eine 
Empfehlung dar, aus welcher weder Gewährleistungs- 
noch sonstige einklagbare Ansprüche gegenüber Ver-
fassern und Herausgeber abgeleitet werden können. 

Diese Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und Sicherheits-
hinweise für Bauelemente dienen der Information für 
den Umgang mit neuen Bauelementen. Der Nutzer 
und der Handwerker sollen sich verständigen, damit 
die Bauelemente nach der Abnahme über einen mög-
lichst langen Nutzungszeitraum die anfänglich vor-
handenen Anforderungen beibehalten.

Dies ist aus der Sicht des Fachverbandes und seiner 
Mitherausgeber zu erreichen, wenn die Bauelemente 
entsprechend gewartet und instandgehalten werden. 
Der Inhalt dieser Broschüre bietet hierfür Hilfestellung 
und ist nicht die einzige Erkenntnisquelle. 

 
BEI FRAGEN UND UNKLARHEITEN
SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!

4. Rollläden

Temperaturbelastung

Rollläden aus Kunststoff sind aufgrund ihrer Materi-
aleigenschaften thermisch verformbar. Einwirkung 
von hohen Temperaturen bei gleichzeitiger Gewichts-
belastung können zu dauerhafter Verformung führen. 
Um diese Gefahr zu minimieren, müssen die Bedien-
vorschriften des Herstellers beachtet werden. Dies gilt 
vor allem bei der Verwendung des Rollladens als Son-
nenschutz, hier darf der Rollladen nur soweit geschlos-
sen werden, dass die Lichtschlitze noch offenbleiben, 
um die Belastung der unteren Stäbe durch Eigenlast 
zu reduzieren. Die zulässige Ausbauchung beträgt bei 
Einhaltung der Vorgaben 2 % der Panzerbreite, jedoch 
max. 5 cm.

Lichtdurchlässigkeiten 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass ein Rollladen auf-
grund seiner Konstruktion keine lichtdichte Verdunke-
lungsanlage ist. Abgesehen von speziellen transpa-
renten Rollläden aus Kunststoff darf aber durch das 
Stab-Material selbst kein Lichtdurchtritt erfolgen. 

Im Bereich der Stabverbindungen, der seitlichen Füh-
rungen und des oberen und unteren Abschlusses ist 
Streulicht zulässig, sofern die Verarbeitungsvorschrif-
ten des jeweiligen Stabherstellers bezüglich der zu 
verwendenden Führungsschienen und einzuhal-
tender Abzugsmaßen beachtet werden. Gleiches gilt 
für Vorbaukästen, bei denen die hintere Blende fehlt, 
hier kann über den Rollladenkasten ein Lichteintritt er-
folgen.

5. Rechtliche Hinweise

Wartung und Pflege aller Bauteile sind Voraussetzungen 
für Gewährleistung. Verschleiß, der durch normale und 
sachgerechte Nutzung, oder Schäden, die durch un-
sachgemäßen Gebrauch und Reparaturversuche durch 
Dritte entstehen, sind durch die Gewährleistungsver-
pflichtung des Auftragnehmers nicht abgedeckt. 

Es wird häufig übersehen, dass zum gewöhnlichen Ge-
brauch einer Sache auch ihre Wartung und Pflege ge-
hören, um ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit zu erhal-
ten. 

Bitte beachten Sie, dass technische Werte (z.B. Schall-
schutz oder U-Wert) als Nennwerte auf der Basis von 
Prüfnormen und einer Standardgröße (z.B. 1230 x 
1480 mm) ermittelt und angegeben werden.

Notizen:
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